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Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben (Sport, Kultur und Freizeit) im Rahmen von Bildung 
und Teilhabe 
 

 
Ich/Wir beziehen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) II Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld bzw. habe/n dieses beantragt. 
 
 

Name, Vorname: 
(der Antragstellerin  / des Antragstellers / volljährige/r Schüler/in / 
Erziehungsberechtigte/r) 
 

 BG-Nummer: 
 
  

    
   
 

Name, Vorname des Kindes / Jugendlichen: 

  
 

Geburtsdatum: 

 
 

Anschrift des Kindes / Jugendlichen                            :                                                                      Telefon für Rückfragen: 

 
 
 

Ich beantrage die Gewährung eines Zuschusses zu den folgenden Teilhabekosten (z.B. Vereins- bzw. 
Mitgliedsbeitrag). 
 

Mein og. Kind nimmt an den folgenden Aktivitäten teil: 
 

Art der Aktivität Name und Anschrift des Anbieters Von Bis 

    

 

Die Kosten betragen €     einm.    mtl.    im Vierteljahr  im Halbjahr  im Jahr 
 

Art der Aktivität Name und Anschrift des Anbieters Von Bis 

    

 

Die Kosten betragen €    einm.    mtl.    im Vierteljahr  im Halbjahr  im Jahr 
 
Eine Ausbildungsvergütung wird bezogen.      Ja     Nein 
 
 
 
__________________________                          ____________________________________ 
Datum                                                                                                             Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

                                                                                                                         

Für jedes Kind und jeden Jugendlichen ist ein gesonderter Antrag zu stellen!  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!



 
 

- 2 - 

 Antrag Teilhabe (Sport, Kultur, Freizeit)  SGB II Stand: 23.02.12 

Hinweise zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben  
(Bildung und Teilhabe) 
 
 
Wer kann diese Leistung erhalten? 
 
Einen Zuschuss zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Sport, Kultur und Freizeit) erhalten nach den 
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen Kinder und Jugendliche, wenn sie 
 

 aus Familien stammen, die im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 
Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld beziehen, und 
   und jünger als 18 Jahre sind 
 

 

Für welche Aktivitäten können Zuschüsse gewährt werden? 
 
Es werden Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft anerkannt für: 
 

 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 
 Unterricht in künstlerischen Fächern (z.B. Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der 
 kulturellen Bildung, 
 die Teilnahme an Freizeiten. 
 

Insgesamt kann für diese Bereiche pro Kind bzw. Jugendlichen monatlich ein Bedarf von jeweils bis zu 10,-- € 
berücksichtigt werden. 
 

 

Welche Unterlagen werden für den Antrag benötigt? 
 
 Den umseitigen - vollständig ausgefüllten - Antrag und 
 die Bestätigung des Leistungsanbieters.  
 
 Der Leistungsanbieter bestätigt auf dem dafür vorgesehenen Vordruck die Teilnahme bzw. die 
Anmeldung am Angebot, die Art der Leistung, die Dauer und die Höhe der Kosten und die Bankverbindung.  
 
Die kompletten Unterlagen geben Sie bitte in Ihrem Jobcenter, Schwambergerstr. 1, 89073 Ulm, ab. Bei 
persönlichen Vorsprachen wenden Sie sich bitte während der allgemeinen Sprechzeiten  
 
täglich (außer mittwochs)   9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr 
 
und nach Vereinbarung an Ihre zuständige Sachbearbeiterin oder Ihren zuständigen Sachbearbeiter. 
 
Bei Rückfragen usw. erreichen Sie uns telefonisch unter der Ruf-Nr. (0731) 40 986-313 bzw. 40 986-363. 
 

 

Wie werden die Leistungen erbracht?  
 
Die Leistungen werden in der Regel direkt an den Leistungsanbieter bezahlt. 
 

Wann muss ein neuer Antrag gestellt werden? 
 

Die Leistungen werden in der Regel für die Dauer der Aktivität gewährt, höchstens aber für die Dauer des 
Bewilligungs-zeitraums des Bewilligungszeitraums der Leistungen nach dem SGB II. Deshalb müssen Sie auch bei 
jeder Verlängerung der Leistungsgewährung den Zuschuss für die Teihabe am sozialen und kulturellen Leben 
(Sport, Kultur und Freizeit) neu beantragen. 
 

 

Welche Mitteilungspflichten gibt es? 
 
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat alle Tatsachen und Änderungen anzugeben, die für die Leistung 
erheblich sind, und die erforderlichen Beweismittel vorzulegen. 
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Bestätigung des Anbieters in Sport, Kultur und Freizeit 
(Bildung und Teilhabe) 
 
 
 

Name, Vorname des Kindes / Jugendlichen: 

  
 

Geburtsdatum: 

 
 

Anschrift des Kindes / Jugendlichen: 

 
 
 

Wir bestätigen, dass das og. Kind bzw. die / der Jugendliche an dem folgenden Angebot teilnimmt bzw. 
sich zur Teilnahme angemeldet hat: 
 

Art des Angebots / der Aktivität: 

 

Art des Angebots / der Aktivität: 

 

 
Name des Leistungsanbieters / des Vereins: 

 

Anschrift des Leistungsanbieters / des Vereins: 

 

Bankverbindung des Leistungsanbieters / des Vereins: 
Kontonummer, Kreditinstitut, Bankleitzahl 

 

Die Kosten für die Aktivität betragen  €  
 

 einmalig      im Monat     im Vierteljahr     im Halbjahr     im Jahr 
 
 

Die Kosten für die Vereinsmitgliedschaft betragen €    als Familienbeitrag 
 

 einmalig      im Monat     im Vierteljahr     im Halbjahr     im Jahr 
 
 

 Der oben bestätigten Kosten wurden von dem Mitglied bereits bezahlt.    Ja    Nein 

 für den Zeitraum  
 
Wir bestätigen die Richtigkeit unserer Angaben. 
 
 
 
 
__________________________                          ____________________________________ 
Datum                                                                                                             Unterschrift und Stempel                                                                                                                  

 

- 


